
VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. Dezember 2013 

über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen 
hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI­
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf die Artikel 178 und 349, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na­
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­
ausschusses ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen ( 2 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 176 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) ist es Aufgabe des Europäi­
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum Aus­
gleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der 
Union beizutragen. Gemäß jenem Artikel und Artikel 174 
Absätze 2 und 3 AEUV hat der EFRE dazu beizutragen, 
die Ungleichheiten im Entwicklungsstand der verschiede­
nen Regionen und den Rückstand der am stärksten be­
nachteiligten Regionen zu verringern, wobei den Regio­
nen mit schweren und dauerhaften natürlichen oder de­
mografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen 
mit sehr geringer Bevölkerungsdichte und Insel-, Grenz- 
und Bergregionen besondere Aufmerksamkeit zu schen­
ken ist. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) legt die gemeinsamen Be­
stimmungen für den EFRE, den Europäischen Sozialfonds 

(ESF), den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt­
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds fest. 

(3) In besonderen Bestimmungen sollte festgelegt werden, 
welche Art von Maßnahmen vom EFRE unterstützt wer­
den können, um zu den Investitionsprioritäten im Rah­
men der in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fest­
gelegten thematischen Ziele beizutragen. Gleichzeitig 
sollte definiert und klargestellt werden, welche Maßnah­
men außerhalb des Interventionsbereichs des EFRE liegen; 
hierzu zählen auch Investitionen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen aus Tätigkeiten, die in Anhang 
I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 4 ) aufgeführt sind. Um eine Überfinanzie­
rung zu vermeiden, sollten diese Investitionen nicht für 
eine Förderung aus dem EFRE in Betracht kommen, da 
sie bereits von der Anwendung der Richtlinie 
2003/87/EG finanziell profitieren. Der Ausschluss solcher 
Investitionen sollte die Möglichkeit, über den EFRE Maß­
nahmen zu fördern, die nicht in Anhang I der Richtlinie 
2003/87/EG aufgeführt sind, nicht einschränken, selbst 
wenn diese Maßnahmen von denselben Wirtschaftsteil­
nehmern durchgeführt werden, und Maßnahmen wie 
etwa Investitionen in die Energieeffizienz der Fernwär­
menetze, in intelligente Systeme für die Verteilung, Spei­
cherung bzw. Lagerung und Übertragung bzw. Fernlei­
tung von Strom, und in Maßnahmen zur Verringerung 
der Luftverschmutzung mit einschließen, selbst wenn 
diese Maßnahmen mittelbar zur Verringerung der Treib­
hausgasemissionen beitragen oder sie in dem in der 
Richtlinie 2003/87/EG genannten nationalen Plan auf­
gelistet sind. 

(4) Es muss festgelegt werden, welche zusätzlichen Maßnah­
men zur Verwirklichung des Ziels "Europäische territo­
riale Zusammenarbeit" durch den EFRE unterstützt wer­
den können. 

(5) Der EFRE sollte zur Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum beitragen, und 
die EFRE-Unterstützung sollte daher stärker auf die Prio­
ritäten der Union ausgerichtet werden. Je nach Art der 
unterstützten Regionen sollte sich die Unterstützung aus 
dem EFRE im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachs­
tum und Beschäftigung" auf Forschung und Innovation, 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie die För­
derung einer Wirtschaft mit niedrigem CO 2 -Ausstoß kon­
zentrieren. Diese thematische Konzentration sollte auf
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nationaler Ebene erreicht werden, dabei aber bei den 
operativen Programmen und zwischen den verschiedenen 
Kategorien von Regionen Spielraum für Flexibilität lassen. 
Die thematische Konzentration sollte gegebenenfalls an­
gepasst werden, um den Kohäsionsfondsmitteln Rech­
nung zu tragen, die den in der Verordnung (EU) Nr. 
1300/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) genannten Investitionsprioritäten in Bezug auf die 
Unterstützung des Umstiegs auf eine CO2-arme Wirt­
schaft zugewiesen werden. Der Umfang der thematischen 
Konzentration sollte den Entwicklungsstand der Region, 
gegebenenfalls den Beitrag von Kohäsionsfondsmitteln 
sowie die besonderen Bedürfnisse folgender Regionen 
berücksichtigen: Regionen, deren als Förderfähigkeitskri­
terium verwendetes Pro-Kopf-BIP im Programmplanungs­
zeitraum 2007-2013 weniger als 75 % des BIP-Durch­
schnitts der EU-25 im Bezugszeitraum betrug, Regionen 
mit Phasing-Out-Status für den Zeitraum 2007-2013 
und bestimmte Regionen der NUTS-Ebene 2, die lediglich 
aus Insel-Mitgliedstaaten oder Inseln bestehen. 

(6) Es sollte möglich sein, dass die Förderung aus dem EFRE 
auf Grundlage der Investitionspriorität einer "von der 
Gemeinschaft geleiteten regionalen Entwicklung" zur Er­
reichung aller thematischen Ziele gemäß dieser Verord­
nung beiträgt. 

(7) Im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des EFRE 
und gemäß der Unionsstrategie für intelligentes, nachhal­
tiges und integratives Wachstum müssen innerhalb der 
einzelnen, in Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 definier­
ten thematischen Ziele die EFRE-spezifischen Maßnah­
men in Form von "Investitionsprioritäten" festgelegt wer­
den. Diese Investitionsprioritäten sollten detaillierte, ei­
nander nicht ausschließende Ziele festlegen, zu denen 
der EFRE beitragen muss. Solche Investitionsprioritäten 
sollten zugrunde gelegt werden, wenn im Rahmen der 
Programme spezifische Ziele festgelegt werden, die den 
Bedürfnissen und Gegebenheiten des Programmgebiets 
Rechnung tragen. 

(8) Es ist erforderlich, Innovationen und die Entwicklung von 
KMU in aufstrebenden Bereichen in Zusammenhang mit 
europäischen und regionalen Herausforderungen zu för­
dern, wie etwa die Kultur- und Kreativwirtschaft und 
innovative Dienste, die dem neuen gesellschaftlichen Be­
darf Rechnung tragen, oder im Zusammenhang mit Pro­
dukten und Dienstleistungen in Verbindung mit einer 
alternden Gesellschaft, Gesundheit und Pflege, Öko-Inno­
vationen, der kohlenstoffarmen Wirtschaft und Ressour­
ceneffizienz. 

(9) Um gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit den 
ganz oder teilweise aus dem Unionshaushalt finanzierten 
Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung ei­
nen möglichst hohen Zusatznutzen zu bewirken, werden 
Synergien insbesondere zwischen der Durchführung des 
EFRE und der Initiative "Horizont 2020"- das Rahmen­
programm für Forschung und Innovation angestrebt, wo­
bei jedoch deren unterschiedliche Ziele zu beachten sind. 

(10) Bei der Förderung von Investitionen in das Risikomana­
gement muss sichergestellt sein, dass spezielle Risiken auf 
regionaler, grenzüberschreitender und transnationaler 
Ebene berücksichtigt werden. 

(11) Die Tätigkeiten zur Förderung des nachhaltigen Touris­
mus, des Kultur- und des Naturerbes sollten Teil einer 
Territorialstrategie für spezifische Bereiche – einschließ­
lich der Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger 
Entwicklung – sein, damit sie einen möglichst großen 
Beitrag zur Unterstützung eines umweltfreundlichen 
Wachstums leisten können. Die Unterstützung dieser Tä­
tigkeiten sollte auch dazu beitragen, die Innovation und 
den Einsatz der IKT, die KMU, den Umweltschutz und die 
Ressourceneffizienz zu stärken oder die soziale Inklusion 
zu fördern. 

(12) Zur Förderung nachhaltiger regionaler oder lokaler Mo­
bilität oder zur Verringerung von Luftverschmutzung und 
Lärmbelastung ist es erforderlich, nicht gesundheitsbelas­
tende, nachhaltige und sichere Verkehrsträger zu fördern. 
Durch den EFRE geförderte Investitionen in Flughafenin­
frastruktur sollten einen ökologisch nachhaltigen Luftver­
kehr fördern, unter anderem bei der Verbesserung der 
regionalen Mobilität durch Anbindung sekundärer und 
tertiärer Knotenpunkte an die Infrastruktur des transeuro­
päischen Verkehrsnetzes (TEN-V), einschließlich multi­
modaler Knotenpunkte. 

(13) Um die Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen, die 
sich die Union als Teil der Unionsstrategie für intelligen­
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum gesetzt hat, 
sollte der EFRE Investitionen zur Förderung von Energie­
effizienz und Versorgungssicherheit in den Mitgliedstaa­
ten fördern, unter anderem durch die Entwicklung intel­
ligenter Energieversorgungs-, Energiespeicher- und Ener­
gieübertragungssysteme, auch durch die Integration der 
dezentralen Erzeugung aus erneuerbaren Quellen. Um 
die Anforderungen in Bezug auf ihre Versorgungssicher­
heit in einer Art und Weise zu erfüllen, die mit ihren 
Zielen im Rahmen der Unionsstrategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in Einklang 
steht, sollten die Mitgliedstaaten in der Lage sein, in Ener­
gieinfrastruktur in Übereinstimmung mit ihrem gewähl­
ten Energiemix zu investieren. 

(14) Als KMU, zu denen auch Unternehmen der Sozialwirt­
schaft gehören können, sollten im Einklang mit der De­
finition in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Kleinst­
unternehmen, Kleinunternehmen oder mittelständische 
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EC 
der Kommission ( 2 ) angesehen werden. 

(15) Zur Förderung der sozialen Inklusion und zur Bekämp­
fung von Armut insbesondere bei Randgruppen ist es 
erforderlich, den Zugang zu Diensten im Sozial-, Kultur- 
und Freizeitbereich durch die Bereitstellung kleiner
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Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung der be­
sonderen Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen 
und älterer Menschen zu verbessern. 

(16) Gemeindenahe Dienste sollten alle Formen häuslicher, 
familienbasierter, haushaltsnaher und anderer gemeinde­
basierter Dienste umfassen, die das Recht aller Personen, 
mit gleichberechtigten Wahlmöglichkeiten in der Ge­
meinde zu leben, unterstützen und Isolation oder Aus­
grenzung aus der Gemeinde zu verhindern versuchen. 

(17) Zur Erhöhung der Flexibilität sowie zur Verringerung der 
Verwaltungslast durch eine gemeinsame Umsetzung soll­
ten die Investitionsprioritäten des EFRE und des Kohäsi­
onsfonds unter den entsprechenden thematischen Zielen 
aufeinander abgestimmt werden. 

(18) In einem Anhang zu dieser Verordnung sollten gemein­
same Outputindikatoren festgelegt werden, anhand derer 
bewertet wird, welche Fortschritte auf Unionsebene ins­
gesamt bei der Umsetzung der Programme erzielt wur­
den. Diese Indikatoren sollten den Investitionsprioritäten 
und der Art der Maßnahme entsprechen, die nach dieser 
Verordnung und den einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 unterstützt werden. 
Die gemeinsamen Outputindikatoren sollten durch pro­
grammspezifische Ergebnisindikatoren und gegebenen­
falls durch programmspezifische Outputindikatoren er­
gänzt werden. 

(19) Im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung müssen 
integrierte Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftli­
chen, ökologischen, klimatischen, demografischen und 
sozialen Herausforderungen in städtischen Gebieten, ein­
schließlich funktionaler Stadtgebiete - unter Berücksichti­
gung der Notwendigkeit, Verbindungen zwischen Stadt 
und Land zu fördern - unterstützt werden. Die Prinzipien 
für die Auswahl der Stadtgebiete, in denen integrierte 
Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung umge­
setzt werden sollen, sowie die ungefähren Beträge für 
diese Maßnahmen sollten in der Partnerschaftsverein­
barung festgelegt werden, wobei mindestens 5 % der 
EFRE-Mittel auf nationaler Ebene für diesen Zweck vor­
zusehen sind. Der Umfang jeder Übertragung von Auf­
gaben an städtische Behörden sollte von der Verwaltungs­
behörde in Abstimmung mit der jeweiligen städtischen 
Behörde entschieden werden. 

(20) Um neue Lösungen für auf Unionsebene relevante Pro­
bleme im Zusammenhang mit der nachhaltigen Stadtent­
wicklung zu ermitteln oder zu erproben, sollte der EFRE 
innovative Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen 
Stadtentwicklung unterstützen. 

(21) Zur Verstärkung des Aufbaus von Kapazitäten, der Ver­
netzung und des Erfahrungsaustauschs zwischen Pro­
grammen und Einrichtungen, die mit der Umsetzung 
nachhaltiger Stadtentwicklungsstrategien und innovativer 

Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung 
betraut sind und um bestehende Programme und Einrich­
tungen zu ergänzen, muss ein Stadtentwicklungsnetz auf 
Ebene der Union eingerichtet werden. 

(22) Der EFRE sollte sich mit den Problemen des Zugangs und 
der Entfernung zu großen Märkten auseinandersetzen, 
mit denen die Gebiete mit einer extrem niedrigen Bevöl­
kerungsdichte gemäß Protokoll Nr. 6 über Sonderbestim­
mungen für Ziel Nr. 6 im Rahmen der Strukturfonds für 
Finnland und Schweden zur Beitrittsakte aus dem Jahr 
1994 konfrontiert sind. Der EFRE sollte auch auf die 
besonderen Schwierigkeiten bestimmter Inseln, Grenz­
regionen, Bergregionen und dünn besiedelter Gebiete ein­
gehen, deren Entwicklung aufgrund ihrer geografischen 
Lage gehemmt ist, um deren nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen. 

(23) Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Regionen in 
äußerster Randlage gelegt werden, und zwar durch Maß­
nahmen gemäß Artikel 349 AEUV für eine einmalige 
Ausweitung des Interventionsbereichs des EFRE auf die 
Finanzierung von Betriebskosten, wodurch die Mehrkos­
ten ausgeglichen werden sollen, die durch die besondere 
wirtschaftliche und soziale Lage dieser Regionen entste­
hen und die durch die aus den in Artikel 349 AEUV 
genannten Faktoren resultierenden Nachteile – Entlegen­
heit, Insellage, geringe Größe, schwierige topografische 
und klimatische Bedingungen und wirtschaftliche Abhän­
gigkeit von wenigen Erzeugnissen – noch verstärkt wer­
den und deren Dauerhaftigkeit und Kombination die Ent­
wicklung dieser Regionen erheblich beeinträchtigen. Die 
von den Mitgliedstaaten vor diesem Hintergrund ge­
währte Betriebsbeihilfe ist von der in Artikel 108 Absatz 
3 AEUV festgelegten Unterrichtungspflicht befreit, wenn 
sie zum Zeitpunkt ihrer Gewährung die Bedingungen 
einer gemäß der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Ra­
tes ( 1 ) erlassenen Verordnung erfüllt, in der bestimmte 
Gruppen von Beihilfen als nach den Artikeln 107 und 
108 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt wer­
den. 

(24) In Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Eu­
ropäischen Rates vom 7. und 8. Februar 2013 und unter 
Berücksichtigung der speziellen Ziele des AEUV im Hin­
blick auf die in Artikel 349 AEUV genannten Gebiete in 
äußerster Randlage ist der Status von Mayotte infolge des 
Beschlusses Nr. 2012/419/EU des Europäischen Rates ( 2 ) 
zu einem neuen Gebiet in äußerster Randlage ab 1. Januar 
2014 geändert worden. Zur Erleichterung und Förderung 
einer gezielten und schnellen Entwicklung der Infrastruk­
tur von Mayotte sollte es ausnahmsweise möglich sein, 
dass mindestens 50 % des EFRE-Teils der Finanzausstat­
tung für Mayotte fünf der thematischen Ziele gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zugewiesen werden.
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(25) Um diese Verordnung durch bestimmte nicht wesentliche 
Elemente zu ergänzen, sollte der Kommission die Befug­
nis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechts­
akte hinsichtlich detaillierter Regeln für die Kriterien für 
die Auswahl und Durchführung innovativer Maßnahmen 
zu erlassen. Diese Befugnis sollte der Kommission auch 
im Hinblick auf Änderungen des Anhangs I dieser Ver­
ordnung übertragen werden, wo dies gerechtfertigt ist, 
um die wirksame Beurteilung des Fortschritts bei der 
Durchführung operationeller Programme sicherzustellen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsul­
tationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung dele­
gierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, 
dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden. 

(26) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen­
halts durch Ausgleich der wichtigsten regionalen Un­
gleichgewichte in der Union von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen des Ausmaßes der Unterschiede im Ent­
wicklungsstand der einzelnen Regionen und des Rück­
stands der am stärksten benachteiligten Gebiete sowie 
der begrenzten finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten 
und Regionen besser auf Unionsebene zu verwirklichen 
ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Sub­
sidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis­
mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Er­
reichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(27) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) 
Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ). Im Interesse der Klarheit sollte die Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 daher aufgehoben werden. Diese 
Verordnung sollte jedoch weder die weitere Durchfüh­
rung noch die Änderung einer Unterstützung berühren, 
die die Kommission auf der Grundlage der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 oder auf der Grundlage anderer für 
diese Unterstützung am 31. Dezember 2013 geltender 
Rechtsvorschriften genehmigt hat. Jene Verordnung sowie 
derartige andere geltende Rechtsvorschriften sollten daher 
nach dem 31. Dezember 2013 auf die Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben bis zu ihrer Beendigung 
weiterhin Anwendung finden. Gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 gestellte oder genehmigte Anträge 
auf Unterstützung sollten ihre Gültigkeit behalten. 

(28) Um die umgehende Anwendung der beabsichtigten Maß­
nahmen zu ermöglichen, sollte diese Verordnung am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden die Aufgaben des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), sein Interventions­
bereich hinsichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" und des Ziels "Europäische territoriale Zusam­
menarbeit" sowie besondere Bestimmungen für die EFRE-Unter­
stützung für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäf­
tigung" festgelegt. 

Artikel 2 

Aufgaben des EFRE 

Der EFRE trägt zur Finanzierung der Unterstützung bei, die den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt stär­
ken soll, und zwar mittels eines Ausgleichs der wichtigsten 
regionalen Ungleichgewichte in der Union durch die nachhaltige 
Entwicklung und Strukturanpassung der regionalen Wirtschaf­
ten, einschließlich der Umstellung der Industrieregionen mit 
rückläufiger Entwicklung und der Regionen mit Entwicklungs­
rückstand. 

Artikel 3 

Interventionsbereich des EFRE 

(1) Der EFRE unterstützt folgende Tätigkeiten, um zu den in 
Artikel 5 festgelegten Investitionsprioritäten beizutragen: 

a) produktive Investitionen, die zur Schaffung und Erhaltung 
dauerhafter Arbeitsplätze beitragen, durch direkte Hilfen für 
Investitionen in KMU; 

b) produktive Investitionen, unabhängig von der Größe des be­
treffenden Unternehmens, die zu den Investitionsprioritäten 
beitragen, die in Artikel 5 Nummern 1 und 4 und, soweit 
diese Investition eine Zusammenarbeit zwischen Großunter­
nehmen und KMU mit sich bringt, Artikel 5 Nummer 2 
festgelegt sind; 

c) Investitionen in Infrastruktureinrichtungen, die grundlegende 
Dienstleistungen für die Bürger in den Bereichen Energie, 
Umwelt, Verkehr und IKT bereitstellen; 

d) Investitionen in die soziale Infrastruktur sowie die Gesund­
heits-, die Forschungs-, die Innovations-, die Unternehmens- 
und die Bildungsinfrastruktur; 

e) Investitionen in die Erschließung des endogenen Potenzials 
durch Anlageinvestitionen in Ausrüstung und Kleininfra­
struktur, einschließlich kultureller und nachhaltiger touristi­
scher Kleininfrastruktur, Dienstleistungen für Unternehmen, 
Unterstützung von Forschungs- und Innovationseinrichtun­
gen sowie von Investitionen in Technologie und angewandte 
Unternehmensforschung;
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f) die Vernetzung, die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaus­
tausch zwischen zuständigen regionalen, lokalen, städtischen 
und anderen öffentlichen Behörden, wirtschaftlichen und so­
zialen Partnern sowie den in Artikel 5 Absatz 1 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten relevanten Einrich­
tungen der Zivilgesellschaft, Studien, Vorbereitungsmaßnah­
men und Aufbau von Kapazitäten. 

(2) Im Rahmen des Ziels "Europäische territoriale Zusam­
menarbeit" kann der EFRE auch die gemeinsame Nutzung von 
Einrichtungen und Humanressourcen und alle Arten von grenz­
überschreitenden Infrastrukturen in allen Regionen unterstützen. 

(3) Der EFRE unterstützt nicht 

a) die Stilllegung oder den Bau von Kernkraftwerken; 

b) Investitionen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen 
aus Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG 
aufgeführt sind; 

c) die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak 
und Tabakerzeugnissen; 

d) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition in 
den Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen; 

e) Investitionen in Flughafeninfrastruktur, es sei denn sie haben 
einen Bezug zum Umweltschutz oder sie werden von den 
notwendigen Investitionen zur Abmilderung oder Verringe­
rung der negativen ökologischen Auswirkungen der Flugha­
feninfrastruktur begleitet. 

Artikel 4 

Thematische Konzentration 

(1) Die thematischen Ziele gemäß Artikel 9 Absatz 1 Ver­
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 und die entsprechenden, in Ar­
tikel 5 dieser Verordnung festgelegten Investitionsprioritäten, zu 
denen der EFRE im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachs­
tum und Beschäftigung" beitragen kann, werden wie folgt kon­
zentriert: 

a) In stärker entwickelten Regionen: 

i) Mindestens 80 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 20 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati­
schen Ziel zugewiesen. 

b) In Übergangsregionen: 

i) Mindestens 60 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 15 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati­
schen Ziel zugewiesen. 

c) In weniger entwickelten Regionen: 

i) Mindestens 50 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden zwei oder mehr der in Artikel 9 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele zugewiesen; 
und 

ii) mindestens 12 % der gesamten EFRE-Mittel auf nationaler 
Ebene werden dem in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegten themati­
schen Ziel zugewiesen. 

Für Zwecke dieses Artikels gilt: Regionen, deren als Förderfähig­
keitskriterium verwendetes Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2007- 
2013 weniger als 75 % des BIP-Durchschnitts der EU-25 im 
Programmplanungszeitraum betrug, und Regionen, die im Pro­
grammplanungszeitraum 2007-2013 einen Phasing-Out-Status 
hatten, die jedoch im Programmplanungszeitraum 2014-2020 
in der Kategorie der stärker entwickelten Regionen gemäß Ar­
tikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 förderfähig sind, werden als Übergangs­
regionen angesehen. 

Für Zwecke dieses Artikels werden alle Regionen der NUTS- 
Ebene 2, die lediglich aus Insel-Mitgliedstaaten oder aus Inseln, 
die zu Mitgliedstaaten gehören, bestehen, die Hilfen aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten, sowie alle Regionen in äußerster 
Randlage als weniger entwickelte Regionen angesehen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels kann ein nied­
rigerer EFRE-Mindestanteil für eine Regionenkategorie vorgese­
hen werden als in jenem Absatz festgelegt, sofern diese Absen­
kung durch eine Aufstockung des anderen Regionenkategorien 
zugewiesenen Anteils ausgeglichen wird. Die Summe, die sich 
auf nationaler Ebene für alle Regionenkategorien jeweils für die 
thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 2, 3 
und 4 der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 festgelegt sind, und 
diejenigen, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind, ergibt, darf demnach nicht 
niedriger sein als die Summe, die sich auf nationaler Ebene aus 
der Anwendung der in Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten 
EFRE-Mindestanteile ergibt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels können die 
Mittel, die aus dem Kohäsionsfonds den in Artikel 4 Buchstabe 
a der Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 dargelegten Investitions­
prioritäten zugewiesen werden, auf die Einhaltung der in Absatz 
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer ii, Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe b Ziffer ii und Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c 
Ziffer ii dieses Artikels vorgeschriebenen Mindestanteile ange­
rechnet werden. In diesem Fall wird der in Absatz 1 Unterabsatz 
1 Buchstabe c Ziffer ii dieses Artikels genannte Anteil auf 15 % 
erhöht. Gegebenenfalls werden diese Mittel anteilsmäßig den 
einzelnen Regionenkategorien nach ihrem relativen Bevölke­
rungsanteil an der Gesamtbevölkerung des betreffenden Mit­
gliedstaats zugewiesen.
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Artikel 5 

Investitionsprioritäten 

Der EFRE unterstützt folgende Investitionsprioritäten innerhalb 
der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) Nr. 1303/2013 dargelegt sind, im Einklang mit den 
in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i jener Verordnung 
genannten und im Partnerschaftsabkommen festgelegten Ent­
wicklungserfordernissen und dem dort festgelegten Wachstums­
potenzial: 

(1) Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation durch 

a) Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und 
Innovation (F&I) und der Kapazitäten für die Entwick­
lung von F&I-Spitzenleistungen; Förderung von Kom­
petenzzentren, insbesondere solchen von europäischem 
Interesse; 

b) Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, 
Aufbau von Verbindungen und Synergien zwischen 
Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren 
und dem Hochschulsektor, insbesondere Förderung 
von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsent­
wicklung, Technologietransfer, soziale Innovation, Öko- 
Innovationen, öffentliche Dienstleistungsanwendungen, 
Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster und offene 
Innovation durch intelligente Spezialisierung und Un­
terstützung von technologischer und angewandter For­
schung, Pilotlinien, Maßnahmen zur frühzeitigen Pro­
duktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten 
und Erstproduktion, insbesondere in Schlüsseltechnolo­
gien sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien; 

(2) Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und 
Qualität von IKT durch 

a) Ausbau des Breitbandzugangs und der Hochgeschwin­
digkeitsnetze und Unterstützung des Einsatzes neu ent­
stehender Technologien und Netze in der digitalen 
Wirtschaft; 

b) Entwicklung von IKT-Produkten, IKT-Diensten und E- 
Commerce, Ausweitung der IKT-Nachfrage; 

c) Stärkung der IKT-Anwendungen für E-Government, E- 
Learning, digitale Integration, E-Culture und elektro­
nische Gesundheitsdienste; 

(3) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU durch 

a) Förderung des Unternehmergeists, insbesondere durch 
Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen 
und Förderung von Unternehmensgründungen, auch 
durch Gründerzentren; 

b) Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle 
für KMU, insbesondere hinsichtlich der Internationali­
sierung; 

c) Unterstützung bei der Schaffung und dem Ausbau fort­
schrittlicher Kapazitäten für die Produkt- und Dienst­
leistungsentwicklung; 

d) Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachs­
tum der regionalen, nationalen und internationalen 
Märkte sowie am Innovationsprozess zu beteiligen; 

(4) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO 2 - 
Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft durch 

a) Förderung der Produktion und Verteilung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen; 

b) Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneu­
erbarer Energien in Unternehmen; 

c) Förderung der Energieeffizienz, des intelligenten Ener­
giemanagements und der Nutzung erneuerbarer Ener­
gien in der öffentlichen Infrastruktur, einschließlich öf­
fentlicher Gebäude, und im Wohnungsbau; 

d) Entwicklung und Einführung intelligenter Nieder- und 
Mittelspannungsverteilersysteme; 

e) Förderung von Strategien zur Senkung des CO 2 -Aus­
stoßes für sämtliche Gebiete, insbesondere städtische 
Gebiete, einschließlich der Förderung einer nachhaltigen 
multimodalen städtischen Mobilität und klimaschutz­
relevanten Anpassungsmaßnahmen; 

f) Förderung von Forschung und Innovation im Bereich 
kohlenstoffarmer Technologien und ihres Einsatzes; 

g) Förderung des Einsatzes hocheffizienter Kraft-Wärme- 
Kopplung auf der Grundlage des Nutzwärmebedarfs; 

(5) Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des Risikomanagements durch 

a) Unterstützung von Investitionen zur Anpassung an den 
Klimawandel, einschließlich ökosystemgestützter Ansät­
ze; 

b) Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller 
Risiken, Sicherstellung des Katastrophenschutzes und 
Entwicklung von Katastrophenmanagementsystemen; 

(6) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der 
Ressourceneffizienz durch
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a) Investitionen im Bereich der Abfallwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes 
der Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten 
ermittelten, über diese Anforderungen hinausgehenden 
Investitionsbedarf zu decken; 

b) Investitionen im Bereich der Wasserwirtschaft, um die 
Anforderungen des umweltrechtlichen Besitzstandes der 
Union zu erfüllen und den von den Mitgliedstaaten 
ermittelten, über diese Anforderungen hinausgehenden 
Investitionsbedarf zu decken; 

c) Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des 
Natur- und Kulturerbes; 

d) Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und 
des Bodens und Förderung von Ökosystemdienstleis­
tungen, einschließlich über Natura 2000, und grüne 
Infrastruktur; 

e) Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen Umfelds, 
zur Wiederbelebung von Stadtzentren, zur Sanierung 
und Dekontaminierung von Industriebrachen (ein­
schließlich Umwandlungsgebieten), zur Verringerung 
der Luftverschmutzung und zur Förderung von Lärm­
minderungsmaßnahmen; 

f) Förderung innovativer Technologien zur Verbesserung 
des Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz in der 
Abfallwirtschaft, der Wasserwirtschaft und im Hinblick 
auf den Boden oder zur Verringerung der Luftver­
schmutzung; 

g) Unterstützung des industriellen Wandels hin zu einer 
ressourceneffizienten Wirtschaft, Förderung von öko­
logischem Wachstum, Öko-Innovation und Umweltleis­
tungsmanagement im öffentlichen und im privaten Sek­
tor; 

(7) Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung 
von Engpässen in wichtigen Netzinfrastrukturen durch 

a) Unterstützung eines multimodalen einheitlichen euro­
päischen Verkehrsraums durch Investitionen in das 
TEN-V; 

b) Ausbau der regionalen Mobilität durch Anbindung se­
kundärer und tertiärer Knotenpunkte an die TEN-V-In­
frastruktur, einschließlich multimodaler Knoten; 

c) Entwicklung und Verbesserung umweltfreundlicher 
(einschließlich geräuscharmer) Verkehrssysteme mit ge­
ringen CO 2 -Emissionen, darunter Binnenwasserstraßen 
und Seeverkehr, Häfen, multimodale Verbindungen und 
Flughafeninfrastruktur, um eine nachhaltige regionale 
und örtliche Mobilität zu fördern; 

d) Entwicklung und Sanierung umfassender, hochwertiger 
und interoperabler Eisenbahnsysteme sowie Förderung 
von Lärmminderungsmaßnahmen; 

e) Verbesserung der Energieeffizienz und Versorgungs­
sicherheit durch die Entwicklung intelligenter Systeme 
zur Energieverteilung, -speicherung und -übertragung 
und die Einbeziehung dezentraler Erzeugung aus erneu­
erbaren Energien; 

(8) Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte durch 

a) Unterstützung der Entwicklung von Gründerzentren 
und Investitionsunterstützung für Selbstständige, 
Kleinstunternehmen und Unternehmensgründungen; 

b) Förderung eines beschäftigungsfreundlichen Wachstums 
durch die Entwicklung des endogenen Potenzials als 
Teil einer Territorialstrategie für spezifische Bereiche – 
einschließlich der Umstellung der Industriegebiete mit 
rückläufiger Entwicklung und der Verbesserung des Zu­
gangs zu spezifischen natürlichen und kulturellen Res­
sourcen und Verbesserung der Entwicklung dieser Res­
sourcen; 

c) Unterstützung lokaler Beschäftigungsinitiativen und 
Hilfe für Strukturen, die Nachbarschaftsdienste anbie­
ten, um Arbeitsplätze zu schaffen, wenn derartige Maß­
nahmen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung 
(EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ) fallen; 

d) Investitionen in Infrastrukturen für Arbeitsverwaltun­
gen; 

(9) Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von 
Armut und jeglicher Diskriminierung durch 

a) Investitionen in eine Gesundheits- und soziale Infra­
struktur, die zur nationalen, regionalen und lokalen 
Entwicklung beiträgt, Verringerung der Ungleichheiten 
in Bezug auf den Gesundheitszustand, Förderung der 
sozialen Inklusion durch besseren Zugang zu sozialen, 
kulturellen und Erholungsdienstleistungen und den 
Übergang von institutionalisierten zu gemeindenahen 
Diensten; 

b) Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftlichen 
und sozialen Belebung benachteiligter Gemeinden in 
städtischen und ländlichen Gebieten; 

c) Unterstützung von Sozialunternehmen; 

d) Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölke­
rung betriebenen Entwicklungsstrategien; 

(10) Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für 
Kompetenzen und lebenslanges Lernen durch die Entwick­
lung der Aus- und Weiterbildungsinfrastruktur;
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(11) Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffent­
lichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten 
öffentlichen Verwaltung durch Maßnahmen zur Stärkung 
der institutionellen Kapazitäten und der Effizienz öffent­
licher Verwaltungen und Dienste im Zusammenhang mit 
der Durchführung des EFRE sowie zur Unterstützung von 
Maßnahmen im Rahmen des ESF zur Verbesserung der 
institutionellen Kapazitäten und der Effizienz öffentlicher 
Verwaltungen. 

Artikel 6 

Indikatoren für das Ziel "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" 

(1) Die im Anhang I dieser Verordnung festgelegten gemein­
samen Outputindikatoren, die programmspezifischen Ergebnis­
indikatoren und gegebenenfalls die programmspezifischen Out­
putindikatoren finden gemäß Artikel 27 Absatz 4, Artikel 96 
Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iv und Artikel 96 Absatz 2 
Buchstabe c Ziffern ii und iv der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 Anwendung. 

(2) Für gemeinsame und programmspezifische Outputindika­
toren werden die Ausgangswerte auf Null gesetzt. Für das Jahr 
2023 werden kumulative quantifizierte Zielwerte für diese In­
dikatoren festgelegt. 

(3) Bei den programmspezifischen Ergebnisindikatoren mit 
Bezug auf die Investitionsprioritäten werden die Ausgangswerte 
aufgrund der neuesten verfügbaren Daten und Ziele für das Jahr 
2023 festgelegt. Die Zielvorgaben können quantitativ oder qua­
litativ formuliert sein. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 14 delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
im Anhang I festgelegten gemeinsamen Outputindikatoren zu 
erlassen, um, wo dies gerechtfertigt ist, Anpassungen vorzuneh­
men und so eine effektive Bewertung des Fortschritts bei der 
Umsetzung der operationellen Programme sicherzustellen. 

KAPITEL II 

Besondere Bestimmungen zur Behandlung von territorialen 
Besonderheiten 

Artikel 7 

Nachhaltige Stadtentwicklung 

(1) Der EFRE unterstützt im Rahmen operationeller Pro­
gramme die nachhaltige Stadtentwicklung durch Strategien mit 
integrierten Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen, 
ökologischen, klimatischen, demografischen und sozialen He­
rausforderungen, mit denen städtische Gebiete konfrontiert sind, 
wobei der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, die Verbin­
dungen zwischen Stadt und Land zu fördern. 

(2) Nachhaltige Stadtentwicklung sollte durch integrierte ter­
ritoriale Investitionen gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 oder mit einem spezifischen operationellen Pro­
gramm oder mittels eines speziellen Schwerpunkts im Sinne 
von Artikel 96 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 durchgeführt werden. 

(3) Unter Berücksichtigung seiner spezifischen territorialen 
Gegebenheiten legt jeder Mitgliedstaat im Rahmen seiner Part­
nerschaftsvereinbarung die Kriterien für die Auswahl der städti­
schen Gebiete fest, in denen integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung durchgeführt werden sollen, sowie 
eine vorläufige Mittelausstattung für diese Maßnahmen auf na­
tionaler Ebene. 

(4) Mindestens 5 % der auf nationaler Ebene im Rahmen des 
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" zugewie­
senen EFRE-Mittel werden für integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung verwendet, wobei die für die Um­
setzung der nachhaltigen städtischen Strategien verantwortlichen 
Städte, subregionalen oder örtlichen Einrichtungen (im Folgen­
den "städtische Behörden") zumindest mit der Auswahl der Vor­
haben gemäß Artikel 123 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 oder gegebenenfalls gemäß Artikel 123 Absatz 7 
jener Verordnung beauftragt werden. Der für die Zwecke des 
Absatzes 2 dieses Artikels bestimmte Richtbetrag wird im be­
treffenden operationellen Programm bzw. in den betreffenden 
operationellen Programmen festgelegt. 

(5) Die Verwaltungsbehörde bestimmt in Absprache mit den 
städtischen Behörden die Bereiche der von den städtischen Be­
hörden bei der Verwaltung der integrierten Maßnahmen für 
nachhaltige städtische Entwicklung durchzuführenden Aufgaben. 
Die Verwaltungsbehörde hält ihren Beschluss förmlich schrift­
lich fest. Die Verwaltungsbehörde kann sich das Recht vorbehal­
ten, die abschließende Überprüfung der Förderfähigkeit von 
Vorhaben vor der Genehmigung vorzunehmen. 

Artikel 8 

Innovative Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen 
Stadtentwicklung 

(1) Auf Initiative der Kommission kann der EFRE innovative 
Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung ge­
mäß Artikel 92 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
unterstützen. Zu solchen Maßnahmen zählen Studien und Pilot­
projekte, mit denen neue Lösungen für auf Unionsebene rele­
vante Probleme im Zusammenhang mit einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung ermittelt oder erprobt werden sollen. Die 
Kommission fördert die Beteiligung der jeweiligen Partner ge­
mäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
an der Vorbereitung und Durchführung innovativer Maßnah­
men. 

(2) Abweichend von Artikel 4 dieser Verordnung können 
innovative Maßnahmen alle Tätigkeiten unterstützen, die zur 
Erreichung der in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 dargelegten thematischen Ziele und der entspre­
chenden, in Artikel 5 der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Investitionsprioritäten erforderlich sind. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 14 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen im Ein­
zelnen geregelt ist, welche Grundsätze für die Auswahl und 
Durchführung der durch den EFRE gemäß dieser Verordnung 
zu fördernden innovativen Maßnahmen gelten.
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Artikel 9 

Stadtentwicklungsnetz 

(1) Die Kommission setzt gemäß Artikel 58 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 ein Stadtentwicklungsnetz ein, um den 
Kapazitätenaufbau, die Vernetzung sowie den Erfahrungsaus­
tausch auf Unionsebene zwischen den für die Umsetzung der 
Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung zuständigen städti­
schen Behörden gemäß Artikel 7 Absätze 4 und 5 dieser Ver­
ordnung und für innovative Maßnahmen im Bereich der nach­
haltigen Stadtentwicklung gemäß Artikel 8 dieser Verordnung 
zuständigen Behörden. 

(2) Die Tätigkeiten des Stadtentwicklungsnetzes ergänzen die 
Tätigkeiten, die im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 
1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) aus­
geführt werden. 

Artikel 10 

Gebiete mit natürlichen oder demografischen Nachteilen 

Bei den aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Program­
men für Gebiete, die mit schweren und dauerhaften natürlichen 
oder demografischen Nachteilen gemäß Artikel 121 Nummer 4 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 konfrontiert sind, wird 
den besonderen Schwierigkeiten dieser Gebiete besondere Auf­
merksamkeit gewidmet. 

Artikel 11 

Nördlichste Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte 

Artikel 4 findet auf die spezifische zusätzliche Mittelausstattung 
für die nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungs­
dichte keine Anwendung. Diese Ausstattung wird den themati­
schen Zielen zugewiesen, die in Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 
2, 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt 
sind. 

Artikel 12 

Regionen in äußerster Randlage 

(1) Artikel 4 findet auf die besondere zusätzliche Mittel­
zuweisung für Regionen in äußerster Randlage keine Anwen­
dung. Diese Ausstattung wird verwendet, um Mehrkosten aus­
zugleichen, die in Verbindung mit den in Artikel 349 AEUV 
genannten besonderen Merkmalen und Zwängen in den Regio­
nen in äußerster Randlage bei der Unterstützung folgender Maß­
nahmen anfallen: 

a) Umsetzung der thematischen Ziele, die in Artikel 9 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind; 

b) Güterverkehrsdienstleistungen und Startbeihilfen für Ver­
kehrsdienstleistungen; 

c) Vorhaben im Zusammenhang mit Problemen, die sich aus 
Lagerungsbegrenzungen, Überdimensionierung und Wartung 
von Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel an Hum­
ankapital auf dem lokalen Arbeitsmarkt ergeben. 

(2) Die besondere zusätzliche Mittelzuweisung gemäß Absatz 
1 kann außerdem für die Finanzierung von Betriebsbeihilfen 
und Ausgaben im Zusammenhang mit gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen und Verträgen in den Regionen in äußerster 
Randlage verwendet werden. 

(3) Der Betrag, für den die Kofinanzierungsrate gilt, verhält 
sich proportional zu den in Absatz 1 genannten Mehrkosten, 
die dem Begünstigten entstanden sind; dies gilt nur im Falle von 
Betriebsbeihilfen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Er­
füllung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und Verträ­
gen; bei Investitionsausgaben kann dieser Betrag jedoch die ge­
samten förderfähigen Kosten abdecken. 

(4) Die besondere zusätzliche Mittelzuweisung gemäß Absatz 
1 wird nicht eingesetzt, um folgende Maßnahmen zu unterstüt­
zen: 

a) Vorhaben im Zusammenhang mit Waren, die in Anhang I 
des AEUV aufgeführt sind; 

b) Beihilfen für eine nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe a 
AEUV zulässige Personenbeförderung; 

c) Steuerbefreiungen und die Befreiung von Sozialabgaben. 

(5) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b 
kann der EFRE produktive Investitionen in Unternehmen in den 
Regionen in äußerster Randlage ungeachtet der Unternehmens­
größe unterstützen. 

(6) Artikel 4 findet auf den EFRE-Teil der für die Region 
Mayotte als Region in äußerster Randlage im Sinne von Arti­
kel 349 AEUV zugewiesenen Finanzausstattung keine Anwen­
dung, und mindestens 50 % dieses EFRE-Teils werden den in 
Artikel 9 Absatz 1 Nummern 1, 2, 3, 4 und 6 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 dargelegten thematischen Zielen zugewie­
sen. 

KAPITEL III 

Schlussbestimmungen 

Artikel 13 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh­
rung oder die Änderung, einschließlich der vollständigen oder 
teilweisen Einstellung, der Unterstützung, die von der Kommis­
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 
2013 für diese Unterstützung galt, genehmigt worden ist. Jene 
Verordnung bzw. andere Rechtsvorschriften finden daher bis 
zur Beendigung der Unterstützung oder der betreffenden Vor­
haben nach dem 31. Dezember 2013 auf diese Unterstützung 
oder die betreffenden Vorhaben weiterhin Anwendung. Im 
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstützung" operationelle 
Programme und Großprojekte. 

(2) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 gestell­
ten oder genehmigten Anträge auf Unterstützung behalten ihre 
Gültigkeit.
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( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen 
zur Unterstützung des Ziels 'Europäische territoriale Zusammen­
arbeit' aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Siehe 
Seite 259 dieses Amtsblatts).



Artikel 14 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun­
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 3 wird der Kommis­
sion vom 21. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2020 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 4 und 
Artikel 8 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss an­
gegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent­
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er­
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par­
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 4 
und Artikel 8 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben ha­
ben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par­
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 

Artikel 15 

Aufhebung 

Unbeschadet des Artikels 13 dieser Verordnung wird die Ver­
ordnung (EG) Nr. 1080/2006 hiermit mit Wirkung vom 1. Ja­
nuar 2014 aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entspre­
chungstabelle im Anhang II zu lesen. 

Artikel 16 

Überprüfung 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver­
ordnung bis zum 31. Dezember 2020 gemäß Artikel 177 
AEUV. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 12 Absatz 6 gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 17. Dezember 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

R. ŠADŽIUS
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ANHANG I 

GEMEINSAME OUTPUTINDIKATOREN FÜR DIE EFRE-UNTERSTÜTZUNG IM RAHMEN DES ZIELS 

"INVESTITIONEN IN WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG" (ARTIKEL 6) 

EINHEIT BEZEICHNUNG 

Produktive Investitionen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüsse finan­
zielle Unterstützung erhalten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung er­
halten 

Unternehmen Zahl der geförderten neuen Unternehmen 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Unternehmen ergänzen (Zuschüsse) 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Unternehmen ergänzen (außer Zuschüsse) 

Vollzeitäquivalente Beschäftigungszunahme in geförderten Unternehmen 

Nachhaltiger Tourismus Besuche/Jahr Zunahme der erwarteten Zahl der Besucher unterstützter Stät­
ten des Naturerbes und des kulturellen Erbes sowie unter­
stützter Sehenswürdigkeiten 

IKT-Infrastruktur Haushalte Zusätzliche Haushalte, die Breitbandzugang mit mindestens 
30 MBit/s haben 

Verkehr 

Eisenbahn Kilometer Gesamtlänge der neuen Eisenbahnverbindungen davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Eisen­
bahnverbindungen davon TEN-V 

Straßen Kilometer Gesamtlänge der neuen Straßenverbindungen davon TEN-V 

Kilometer Gesamtlänge der wiederaufgebauten oder ausgebauten Stra­
ßenverbindungen davon TEN-V 

Städtischer Nahverkehr Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßenbahn- und 
U-Bahn-Linien 

Binnenwasserstraßen Kilometer Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Binnenwasserstra­
ßen 

Umwelt 

Feste Abfälle Tonnen/Jahr Zusätzliche Abfallrecyclingkapazität 

Wasserversorgung Personen An bessere Wasserversorgung angeschlossene zusätzliche Be­
völkerung 

Abwasserentsorgung Bevölkerungs-äquivalent An bessere Abwasserentsorgung angeschlossene zusätzliche 
Bevölkerung 

Risikoprävention und Risi­
komanagement 

Personen Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zu­
gute kommen 

Personen Zahl der Personen, denen Waldbrandschutzmaßnahmen zu­
gute kommen
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EINHEIT BEZEICHNUNG 

Bodensanierung Hektar Gesamtfläche des sanierten Geländes 

Natur und Biodiversität Hektar Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungs­
zustands eine Unterstützung erhalten 

Forschung und Innovation 

Vollzeitäquivalente Zahl der neuen Wissenschaftler in unterstützten Einrichtun­
gen 

Vollzeitäquivalente Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfra­
struktureinrichtungen arbeiten 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen zu­
sammenarbeiten 

EUR Private Investitionen, die die öffentliche Unterstützung für 
Innovations- oder F&E-Projekte ergänzen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit darstellen, einzuführen 

Unternehmen Zahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine Neuheit darstellen, einzuführen 

Energie und Klimawandel 

Erneuerbare Energiequellen MW Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen 

Energieeffizienz Haushalte Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energieverbrauch 

kWh/Jahr Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffent­
lichen Gebäuden 

Kunden Zahl der zusätzlichen, an intelligente Netze angeschlossenen 
Energiekunden 

Verringerung von Treib­
hausgasemissionen 

in Tonnen CO 2 -Äq. Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhausgasemissionen 

Soziale Infrastruktur 

Kinderbetreuung und Bil­
dung 

Personen Kapazität der unterstützten Kinderbetreuungs- und Bildungs­
einrichtungen 

Gesundheit Personen Anteil der Bevölkerung, dem verbesserte Gesundheitsdienste 
zur Verfügung stehen 

Spezifische Indikatoren Stadtentwicklung 

Personen Zahl der Personen, die in Gebieten mit integrierten Stadtent­
wicklungsstrategien leben 

Quadratmeter Geschaffene oder sanierte Freiflächen in städtischen Gebieten 

Quadratmeter Errichtete oder renovierte öffentliche oder gewerbliche Ge­
bäude in städtischen Gebieten 

Wohneinheiten Sanierte Wohnungen in städtischen Gebieten
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Artikel 3 

— Artikel 4 

Artikel 4 Artikel 5 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 — 

Artikel 7 — 

— Artikel 6 

Artikel 8 Artikel 7 

— Artikel 8 

— Artikel 9 

Artikel 9 — 

Artikel 10 Artikel 10 

— Artikel 11 

Artikel 11 Artikel 12 

Artikel 12 — 

Artikel 13 — 

Artikel 14 — 

Artikel 15 — 

Artikel 16 — 

Artikel 17 — 

Artikel 18 — 

Artikel 19 — 

Artikel 20 — 

Artikel 21 — 

Artikel 22 Artikel 13 

— Artikel 14 

Artikel 23 Artikel 15 

Artikel 24 Artikel 16 

Artikel 25 Artikel 17
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Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Anwendung von 
Artikel 6 der EFRE-Verordnung, Artikel 15 der ETZ-Verordnung und Artikel 4 der 

Kohäsionsfondsverordnung 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Zusicherung der Kommission gegenüber der Legislative 
der EU zu Kenntnis, wonach die in den Anhang der entsprechenden Verordnung aufzunehmenden gemein­
samen Outputindikatoren für die EFRE-Verordnung, die ETZ-Verordnung und die Kohäsionsfondsverord­
nung das Ergebnis eines umfassenden Vorbereitungsprozesses, in den die Evaluierungsexperten der Kommis­
sion und der Mitgliedstaaten einbezogen werden, sind und voraussichtlich stabil bleiben werden.
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